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Mittheilungen aus den Verhandlungen der Stände des Großherzogthums
Baden im Jahr 1831 .

N°' 48. Karlsruhe 8. Juni.

Forts , der sieben und zwanzigsten öffentl .
Sitzung der zweiten Kammer .

(Forts, der Diskussion über die Petition der Universität Freiburg
um Erhöhung ihrer Dotation .)

DerAbg . v . Jtzstein erklärt, daß er durch seineAeuße .
rung Niemand habe wehe thun wolle » ; er wolle den § . 21 .
der Verfassung nicht schmälern , sondern habe blo» erklärt,
daß die auf jedem Landtage wiederkchrende Forderung der
Universitäten, namentlich die dießjährige der Universität
Freyburg , welche einen größern Zuschuß verlange , als
die ganze Dotation betrage , gewaltsam zu der Frage
hintrciben müsse , ob für Baten zwei Universitäten noth .
wendig seycn . Daß diese Frage wirklich sich aufdringe
erhelle auS den Bemerkungen de» Adg. Buhl . Er habe
ferner beigefügt , daß er, sobald die Budgelkommission sich
von dem Vorhandensein der nöthigen Mittel für diese
Zuschüsse überzeugt habe , der Kammer getreue Vorlage
machen werde . Der Abg . Retlig v . K . nennt , weil es
sich um AusgabS-Posilionen handle , welche hierzu erspart
werden können , diejenigen 10,000 fl . welche die gute ,
stolze Stadt Mannheim jährlich an Almosen für ihre
Armen bezieht , und bemerkt , daß die Bürger von Mann,
heim wohl nicht wüßten , daß auch aus den armen Hünen
des Odenwalds eine Gabe in ihre Almosenkasse falle , da.
mit sie eines Beitrags enthoben werden . AlS zweite Po.
sition nennt er die Staatsgefälle , welche für die Dotation
des Theaters zu Mannheim bewilligt sind , und bezweifelt,
ob jenes Theater in dem Uuifang eine Staats . und Bil.
dungs - Anstalt genannt werden könne , wie die Universität
Freyburg . Als dritte Position nennt er die Ausgabe für
Ucbernahme der Polizeistellcn auf Staatskosten , wobei er
lobend erwähnt , welch glänzendes Beispiel der OrdnuügS.
liebe die Bürger von Mannheim an den unvergeßlichen

Tagen gegeben , an welchen die Gegenwart des durchl .
Fürsten alle Herzen erhoben , während welchen Feiertagen
man keine Polizei,teile gebraucht habe . Die Universität
Freiburg werde nach ihrer bekannten Bescheidenheit mit
diesen Ersparnissen schon zufrieden seyn .

Der Abg. Buhl versichert , daß er nicht den § . 21
der Verfassung habe angrcifen wollen . E ne solche Radi.
cal -Reform würde die Universität Freyburg auf eine Höhe
erheben , die ihr in Deutschland zur größten Ehre gcrei.
chen müßte .

v . Jtz sie in bemerkt , daß er die von dem Abg . Ret .
tig angeführten Positionen , und den Grund , worauf ibre
Bewilligung beruhen , Nachweisen würde, wenn sie Gegen»
stand der jetzigen Diskussion seyn dürften.

Auch der Präsident äußert , als Abgeordneter von
Mannheim würbe er , wenn diese Sache zur Sprache
käme , die guten Rechte begründen , welche der Stadt
Mannheim bet diesen Bezügen zur Seite stehen .

Die Kammer beschließt mit großer Stimmenmehrheit,
die Berathung über diese Sache zu vertagen.

Rach einigen Fragen des Abgeord . Welker über eine
Dienerprakmatik 'für das Militär und die Sicherung des
Militärs in Beziehung auf die Pensionen und Gehalte
der Wittwen , so wie um Stellung der Militär - Wittiveu»
Kaffe unter eine öffentliche Konrrole kündigt derselbe , da

i ihm die darauf ertheilie Antwort nicht in allen Theilen
genügt , eine Motion über diesen Gegenstand an .

Der Abg. Buhl erstattet hierauf Ramcnö der Pcti-
tionö .Kvmmissioa den Bericht , über die Bitte der Ge .

(
meinde Edrstädt wegen entzogenes» Bau - und Brenn .
Holz aus Lehen» Waldungen, und um Herstellung in ihr
urkundliches Recht . Da sich die Petenten nicht auSwei -
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fen , daß sie sich schon an die Staatsbehörden gewendet
haben / beschließt die Kammer / nach dem Anträge der
Kommission zur Tagesordnung über zu gehen.

Derselbe erstattet sodann über folgende drei Peti.
ttonen einen gemeinschaftlichen Bericht : 1 ) über die Bitte
der Tuchmacherzunft in Sinzheim um Erhöhung des
Eingangszolls von ausländischen Tüchfabrikalen, 2 ) über
die Bitte der Tuchmacherzuuft zu Schönau bei Heidel .
berg , im nämlichen Betreffe / 3) über die Bitte deS
Lcinwandweber Xaver Felder von Auhof , um Ein . u .
AuSg .uigSzollfrciheit für feine Werbstoffe.

Die beiden ersten Petitionen werden durch Beschluß
der Kammer dem SkaalSministerium empfohlen , die letzte
der Zoll-Kommission zur nähern Würdigung zugewiesen.

Der Abg. Rettig v . K . erstattet Bericht über die
Bitte der Gemeinde Dorf Kehl um Entschädigung für
ihre im I . 1796 verlornen Häuser . Die Kommission trägt
darauf an , die hohe Regierung zu bitten , die in der Pe.
tition erwähnten Verhältnisse einer nähern Prüfung zu
unterwerfen , und wenn nicht besondere Rechtsansprüche
im Wege stehen , den Gemeinden Dorf Kehl und
S u n d h e i m den Ueberrcst der BrandcntschädigungSgelder
für die niedcrg . brannten herrschaftlichen Gebäude zu Kehl
alö einen Gnadenbeitrag für ihre im I . 1796 von den
franz . KriegSvölkern demolirten Gebäude zuzuweisen.

An der DiScusston über diesen Bericht , nimmt der Abg.
Witzenmann wegen eines von dem Großherzog Karl
Friedrichs aus jenen BrandentschädigungSgeldcrn der
Stadt Pforzheim für einen Kirchcnbau zugedachtcn Gr.
fchenkes von 18,500 si . , sodann die Abg. Dörr , Rettig
v . K. , Fecht , Rettig v . L . , Knapp und der Reg.
Kom . StaatSr . Winter lebhaften Antheil.

Die Kammer beschließt , diese Petition nochmals dem
Staatöministerium zu übergeben.

Acht und zwanzigsteöffcntl. Sitzungder zweiten Kammer .
Karlsruhe , Len 25. Mai 1831.

Sekretär Grimm und die Abgeord . v. Tfcheppe ,
Wetzel i . , Müller , Blankenhorn , Rettigv . L .,
Goll und v . Rotteck , zeigen 31 neue eingekommcne
Petitionen an , welche der Petitions -Kommission zugewie.
fen werden. Zwei derselben sind ohne RamcnSunterschrist,
die Unterschrift einer dritten ist singirt. ES wird diesen

unter dem Postzeichen Mannheim eingekommenen Petitio¬
nen keine Folge geben.

Sekretär Gr^ mm lieSt hierauf eine von der Gemeinde
Walldürn wegen der Motion des Abg. v . I tz st e i n auf
Wiederherstellung der Verfassung und darüber gepfiogcnen
Verhandlungen der zweiten Kammer eingekommene Dank ,
sagung vor , welche auf den Antrag deS Abg. v. Itzstein
nach dem Beschlüsse der Kammer dem Protokolle beige,
druckt werden soll .

Der Abg . S p e u r e r e r bittet sich nach Anzeige deS P r ä si.
deuten auf 8 Tage Urlaub. Der Abg . Merk erstattet
hierauf Bericht über den Antrag des Abg . Miller ,
maicr wegen Aufhebung der Administrativ. Justiz und
über Entscheidung der Competeuz- Cvnsticte.

Der Raum dieses Blattes gestattet nicht , von allen
Berichten das Wesentliche aufzunehmen . Wir müssen
auch bei dem gegenwärtigen auf die Protokolle verweisen
und unö mit der Aufnahme seiner Schlußanträge begnü .
gen . ES sind folgende : daß

->) die Verwaltungöjustiz, so weit dabei eine wahre
Rechtssache den Kretsdirectorien übergeben worden ist ,
aufgehoben , und den Gerichten die Entscheidung überlassen
werde.

t>) Daß die Competenzverhältnisse zwischen Verwaltung
und Justiz genau regnlirt , und

c) die Qrganistrnng der vorgeschlagenen Behörde , welche
die Compelenzconflicle zu entscheiden hat , so wie die Be.
stimmung der Formen ergehen solle , in denen die Com.
petenzconflicte zu erledigen seyen .

Der Abg . Welker begründet hierauf seinen Antrag
auf eine constitutionellere , weniger kostspielige und mehr
sichernde Wehr Verfassung , wovon wir das Wesent »
lichste gesondert in einer der nächsten Nummerngeben werden .

Ein allgemeines Bravo erschallt bei dem Schluß die.
ser Rede , und viele Mitglieder unterstützen den Antrag,
namentlich mit ausführlichen Reden die Abg. Aschbach,
Rutschmann , und von Rolteck.

Durch eine ausführliche Erwiederung des Reg. Kom. ,
Generallicutenant v . Schäffer , wodurch derselbe mög. ^
liefern Mißdeutungen Vorbeugen will , und das ausgestellte,̂ ^
System zu widerlegen versucht , entspinnt sich zwischen ,
ihm , und den Abg. v . Itzstein und Welker eine
kurze Debatte , nach welcher die Kammer den einstimmi-
gen Beschluß faßt , diese Motion in nähere Berathung
zu ziehen.
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StaatSr . Winter legt hierauf der Kammer den be-
reilS in Nummer 39 milgcrheiltcn GcsetzeSentwnrf wegen
Wiederherstellung der Verfassung vor . *

Hierauf nimmt der Reg. Kom . , StaatSr . v. Gulat
das Wort , und . erwähnt / die in starken Ausdrücken m
der Kammer (27 . Sitzung) ausgesprochene Mißbilligung
über einen Beschluß des HofgcrichtS in Rastadt , wegen
Tax . Rückständen dortiger Advokaten» Er erklärt, eü läge
ihm und dem Jiistiz.Minist ^rium daran , den wahren
Verhalt der Sache mit wenigen Worten auf ; » klären . Die
Advokaten , welche zugleich Procuratoren wären , hätten
die Verpflichtung , für ihre Porihieen die Taxen zu zah.
ken . wofür sie von denselben Vorschüsse nehmen dürfen.
In Rastadt seyen einige Advokaten , die zwar Vorschüsse
nehmen , aber die Taxen nicht zahlten . Besonders fey
Einer darunter , welchem schon wegen Armuth solche von
den Parthieen bereits erhobene Taxen nachgesehen wor.
den , der aber demungeachtet , wieder neue Rückstände
anwachsen ließ . Solche mit der Suspension von der
Proeuratur zu bedrohen habe das Justiz -Minister. das
Hofgericht in Rastadt ermächtigt.

Diese für einen spcciellen Fall ertheilte Ermächtigung
habe keine Generalvcrfügung beabsichtigt , sonst wäre sie
auch an die übrigen Hofgerichte ergangen , waS nicht der
Fall fey . Sobald das Justizministerium von der seiner
Verfügung gegebenen irrigen Deutung Kenntniß erhalten,
habe eS darüber eine nachträgliche Erläuterung an das
Hofgericht in Rastadt erlassen . Hiermit glaubt er , fey
die Beschwerde gehoben , da eS sich nicht nm eine den
ganzen Advokatenstand berührende Kränkung, sondern nur
um eine gegen einzelne Individuen für einen besonder»
Fall gefaßte Entschließung handle . Glaube sich der , wel-
chen sic berühre , dadurch beschwert , so möge er sich in
ordnungsmäßigem Wege an die oberste Staatsbehörde
wenden . '

Der Abg . Rindefchwender erklärt sich hierdurch
darüber beruhigt, daß dieser Erlaß nur diejenigen Advo.
Uten betreffe , welche mit den Taxen und Sportel» noch
in Rückstand seyen , bemerke aber dabei , daß die hofge-
richtliche Verfügung ganz allgemein auf alle Advokaten
laute ; indessen glaubt er nicht , daß sowohl das Justiz .
Ministerium, als das Hofgericht auch gegen diejenigen ,
die sich eine Morosität bei Zahlung der Sporteln zu
Schulden kommen ließen, berechtigt scy , andere als durch
das Gesetz gegebene ExecutionSmittcl anzuwenden oder an ? !

zudrohen , und er verlangt überhaupt , daß das Justiz -
Ministerium diese Verfügung wieder zurücknehme.

Der Abg. Duttlinger . Der Hr . Redner der Re.
gierung habe der harren Ausdrücke erwähnt , weiche über
diesen Gegenstand in der Kammer gefallen seyen . Er
habe diese Verfügung eine abscheuliche Verletzung der
Verfassung und eine ebenso abscheuliche Sünde gegen alle
Gesetzgebungöpolitik genannt , und wiederhole diese Aus¬
drücke von der Verfügung , wie sie damals vorgetragen
worden ; nach der heutigen Erklärung halte er sie nicht
weiter für eine Verletzung der Verfassung, sondern nur
für eine Verletzung der Gesetze, für eine ungesetzlicheWill-
kühr . Für eine Sünde gegen die GesetzgebungS- Politik
habe er diese Verfügung deßwegen gehalten , weil statt der
im Interesse der Gerechtigkeit nothwendigen Hebung deS
AdvokarenstandeS, die Unterdrückung desselben dadurch be¬
wirkt werden müßte . Jetzt aber handle eS sich nicht mehr
von Eingriffen in die Gesetzgebung, sondern von Eingrif-
fen in die Rechte einzelner Advokaten , gegen welche man ,
statt gesetzlicher, willkührliche Executiouen anordne.

StaatSr. v. Gulat . Ein neues Executionömittel habe
das Justizministerium nicht eingeführt , denn eS handle
sich nicht um Eintreibung alter Rückstände , sondern nur
darum , einen Advokaten in die Unmöglichkeit zu ver¬
setzen, neue Taxen zu unterschlagen . ES verstehe sich von
selbst , daß die Suspension eines solchen Advokaten , der¬
gleichen bis jetzt nur einer im Lande fey , nicht ohne Un .
terfuchung ausgesprochen werde , und ganz auf die Art,
wie sie gegen den StaarSdiener , der sich eine Ungerech¬
tigkeit zu Schulden kommen ließe , ausgesprochen würde .

Auf die Frage des Abg . Wittermaier , ob die Ver¬
fügung des Justiz .MinisteriumS , welche das Hofgericht in
Rastadt verleiten konnte, diese Maßregel gegen alle Advo¬
katen anzudrohen , zurückgenommen fey , antwortet Staats -
rarh v. Gulat , das neue Reftript laute dahin , daß
diese SuöpensionS.Androhung bloS auf denjenigen Advo¬
katen Bezug habe , der mit 200 fl . Sporteln im Rück¬
stand fey ; und bemerkt, daß dabei noch der Umstand ein¬
trete , daß keiu anderes Executionümittel gegen ibn vor¬
handen fey . Der Abg . Mittermaier erwiedert darauf ,
daß ein Grund der Beunruhigung durch diese Erläute¬
rung hinwegfalle ; das Justiz - Ministerium habe aber hier
auf jeden Fall eine Lücke der Gesetzgebung selbst ergänzt,
und eine Maßregel angeordnet , wozu eS nicht berechtigt
war . ES gebe viele Leute im Staate , die nicht bezahle»
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können , aber das Justiz ' Ministerium habe darum kein

Recht , ein neues Mittel zu ersinnen . Er wisse , daß sich j

der Advokat zwar an ' die Kammer wenden könne , aber I

erst dann , wenn das Staatsministerium den Petenten zu¬

vor enthörl habe . Allein nach dem 8. 67 der Verfassung

habe die Kammer das Recht , Mißbräuche der Verwal¬

tung der Regierung anznzeigen . Die gegewärtige Sache

sey bedeutend und wichtig , weil sie in die Gesetzgebung

und in die eonstitutionellcn Rechte einzelner SlaatSbür .

ger eingreife , und der Advokat fey doch auch Staats¬

bürger .
Es wird zur Tagesordnung übergegangen , und der Abg .

Rcttrg v. K . berichtet , RamenS der PetitionS -Kommif -

sion , über die Petition der Gemeinden deö Kinzig -

krcifeS wegen nachträglicher KriegSkosten - Umlage .

Die Gemeinden deSAmteSKork hatten nach der Ligui -

dation vom I . 1818 ein Guthaben an Kriegskosten , wel -

cheS auf 42,838 fl . verglichen wurde . Auf diese Forde¬

rung sollte das KlnzigkreiS -Direklorium bei Vertbeilung

feines Antheils an den von den Alliirten bezahlten Kriegs -

kostenenkschädigungögeldern Rücksicht nehmen ; diese Gelder

' waren aber schon unter die Gemeinden des KinzigkreiscS

vertheilt . Da die Gemeinden nicht zahlten , wurde das

KreiSdirektorium legitimirt , für diese Summe Kreis -

kriegsschuldscheine auszustellen . Diese Scheine wurden

zu Ende des Jahres 1824 aus den würcembergischen Ent -

schädrgungsgeldern cingelöst . Als später das Arbeit - -

Haus in Pforzheim gegründet werden sollte , wurde dieses

Kapital mit 45,158 fl. für dasselbe in Anspruch genom -

men , und sollte durch eine Umlage auf den KinzigkreiS

wieder aufgebracht werden . Dieß geschah , und es restirt

nur noch die Summe von 6593 fl. 35 kr . — Die Koni -

Mission trägt darauf an , diesen Ausstand niederzuschlagen ,

doch so , daß nicht allein die im Rückstand haftenden ,

sondern alle Gemeinden des KinzigkreiseS daran Theil

nehmen , die Ersatzforderung für das bereits Bezahlte aber

zurückgewiesen werden soll , unter Vorbehalt der Ansprüche

deS Kinzigkreises , auf den Fall , daS durch eine Prüfung

des Haushaltes der ArbeitshauS - Kommission sich cmc diS -

penible Vermögensmasse jenes Hauses herauSstelle .

Der Abg . v. Jtz stein tritt dem Anträge der Kom¬

mission in Beziehung auf den Nachlaß der noch rückstän¬

digen 6593 fl . bei , und verlangt mit der Kommission ,

daß der Bortheil nicht den im Rückstand gebliebenen !

Gemeinden allein , sondern der Gesammtheit zu gut kom-

i men solle . Er bringt bei dieser Gelegenheit hie — „ un¬

glückliche Manipulation " zur Sprache , wodurch alle Ge -

ineindtn dcSLa »deö die ihnen gebührenden EntschädigungS -

oder EinquartirungSgelder für daS A beitShauö in Pforz¬

heim bewilligen mußten , die Art , wie sie dazu genöthigt
wurden , und wie manche ausdrücklich erklärt haben , sie

bewilligten , weil sie müßten , jedoch nur unter der Be¬

dingung , daß eine Anstalt dieser Arc in ihrem Kreise er ,

richtet werde : und schließt den weitern Antrag bei , die

Kammer möge beschließen , die Regierung zu bitten ,
Rechnung über die Verwendung der Gelder und über die

ganze Pforzbeimer ArbeitShauö -Anstalt vorzulcgen .

Dieser Vorschlag wird einstimmig unterstützt , und

D u t t l i n g e r wünscht , daß Veranstaltungen getroffen wer -

den möchten , damit wenigstens diejenigen Gemeinden ihre

Kriegskosten - Entschädigung erhielten , welche damals nicht

darauf verzichtet , aber auch nichts erhalten baden .

Rach einer wcitläuftigen Diskussion , an welcher die Abg .

Knapp , von Tfcheppe , Wetzelll . , Sckiaaff ,
Merk , Buhl , Rectig v . K - , Em bdt , Retiig v . L . ,

und Fecht Antheil nahmen , und der Reg . Koni . StaatSr .

Winter ausführlichen Aufschluß über diese KriegSent -

schädigungsqelder und die Behältnisse der Gemeinden des

Kinzig -Äreiseö gab , faßt die Kammer den einstimmigen

Beschluß , dem Antrag der Kommission mir dem von dem

Aba . v . Jtz stein gemachten Zusatz wegen der Rechnungs -

Vorlage über daS Pforzheimer Arbeitshaus bcizutreten .

ES wird überdieß noch beschlossen , das Slaatsministerium

um Vorlage der vollständigen Akten hierüber zu bitten .

Neun u . zwanzigste öffentl . Sitzung der zweiten Kammer .

Karlsruhe , den 26 . Mai 1831 .

Der Abg . Bord oll o ( für den 21 . Acmler - Wahlbe¬

zirk ) tritt ein und wird von dem Präsidenten verfassungs¬

mäßig beeidigt . Das Loos theilt ihn der dritten Abth .

zu . Der erste Sekretär Grrmm macht die neuen Ein¬

gaben bekannt ; die Abg . Duttlinger , Aschbach ,

Fecht und Müller legen der Kammer ebenfalls einige

vor . Sämmiliche Pelikiven werden der PelitionS -Kom -

Mission zugcwicsen .
Der Präsident zeigt an , eS sev ihm von dem Frhrn .

v. -Senöburg eine Schrift über Arbeitsschulen zuge -

kommen . Die Kammer beschließt , dieselbe der Kommis¬

sion zu übergeben , welche die Adresse der ersten Kammer

ivegen Errichtung von Gewcrbsschulen zu berathen hat .

Der Präsident liest ein Schreiben dcü Abg . K regl Ni¬

ger vor , wornach derselbe wegen häuslicher Verhältnisse

seine Stelle als Deputirler niederlegc .
Nachdem der Abg . Sonntag diese Verhältnisse be¬

stätigt hat , nimmt die Kammer diese Resignation an .

( Fortsetzung folgt . )

Reoackeur : A . L. Grimm , erster Secrerär der zweiien Nammer . Verleger : Buchvändler <51?. Th. Groo « .
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